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Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Merdingen

Stadtradeln - Radeln für ein gutes Klima! 
Nach dem großen Erfolg in den letzten Jahren wird die Gemeinde Merdingen an der bundesweiten Aktion STADTRA-
DELN des Netzwerks Klima-Bündnis teilnehmen. Das STADTRADELN wird für Merdingen gemeinsam mit dem Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald sowie dem Landkreis Emmendingen und der Stadt Freiburg im Zeitraum vom 17.06.-
07.07.2024 stattfi nden. 
  
Worum geht es! 
Das Ziel: Drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Kilometer sammeln - egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur 
Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Mitradeln lohnt sich insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: Wer für 
ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont 
dabei das Klima. Auch wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. Ob Unternehmen oder Schule, 
Verwaltung oder Sportverein - Radelnde können Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen 
gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. 
  
Wer kann mitmachen? 
Mitmachen können Bürger/Bürgerinnen von Merdingen 
sowie alle Personen, die in Merdingen arbeiten, einem Ver-
ein angehören oder eine Schule besuchen. 
  
Wie kann ich teilnehmen? 
Sie können sich einfach online unter www.stadtradeln.
de/merdingen kostenfrei registrieren. Dort gründen Sie 
entweder ein neues Team oder treten dem Team „Off enes 
Team-Merdingen“ bei. 
  
Wie funktioniert das Kilometersammeln? 
Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit 
mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-
Buch eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App 
(für Android und iOS-Systeme) getrackt werden. Radelnde 
ohne Internetzusgang können die Radkilometer wöchent-
lich per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Die Kilome-
ter-Erfassungsbögen können Sie während der Öff nungs-
zeiten im Bürgerbüro abholen oder wir senden Ihnen das 
Formular auf Anfrage per E-Mail zu. 
  
Ansprechpartner 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Menner: 
Telefon: 07668 909421 oder 07668 90940 
E-Mail: radeln@merdingen.de 
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17.06. – 07.07.24
Jetzt auf www.stadtradeln.de nach Merdingen
suchen, registrieren und mitradeln!

Nutzen Sie die Chance und schwingen auch Sie sich aufs Rad. Gemeinsamsammeln wir Radkilometer für den Klimaschutz.
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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
25.05.2024 
St.-Wendelin Apotheke 
Farbgasse 10, 79291 Merdingen 
Tel.: 07668 / 5812 
26.05.2024 
Silberberg-Apotheke 
Hauptstr. 8, 79353 Bahlingen 
Tel.: 07663 / 2641 
Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg

Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg

Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0761 - 120 120 0

Tierärztlicher 
Notfalldienst 0761 72266

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7
Sportplatz / Clubheim
Kleinsteinen

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Mo, Mi, Do, Fr 08.00 - 12.00 Uhr
Di 14.00 - 18.00 Uhr

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Sekretariat
Ramona Menner 9094-21
Bürgerbüro
Fatlinda Kryeziu       9094-19
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Rechnungsamt
Tobias Zipfel 9094-16
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt/Ordnungsamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Auszubildende
Katharina Menner 9094-14
Flüchtlingsintegration
Roman Bukowski 0172 5771 039
Sprechzeiten: Montag 09:00 – 12:00 Uhr
  Donnerstag 13:00 – 16:00 Uhr
Telefax  9094-29
Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912
Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr
Katharina Mathis Stift 9964080
„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Sonja Schweizer 07668 1022
Vroni Mößner 07668 1435
Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27
Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297

Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen

Torsten Stark   0162 2550713
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169

Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: C. Friese / I. Wagner
Dorfhelferin über
Bürgermeisteramt Vogtsburg
Frau Immele 07662 / 812-43
Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946
Pfl egestützpunkt Breisgau-
Hochschwarzwald
An der alten Weberei 2, 79206 Breisach
Renate Brender     0761 2187-2975
Mail: renate.brender@lkbh.de
Lukas Ahrens    0761 2187-2976
Mail: lukas.ahrens@lkbh.de
Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte 
ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber 
 0711 / 25 083 2800

Herausgeber: Bürgermeisteramt Merdingen
Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 78333 Stockach, Meßkircher Straße 45

Telefon 07771 9317-11, Telefax 07771-9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de 
Erscheinungsweise: wöchentlich. Bezugspreis: 24,20 Euro jährlich

WICHTIGE RUFNUMMERN
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

 

 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und 
der Wahl des Gemeinderats, der Wahl des Kreistags am 09.06.2024 

 
1. Am 09.06.2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 

gleichzeitig finden in der Gemeinde Merdingen die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats, Wahl des Kreistags - statt. 

2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

3. Die Gemeinde ist in folgende 2 Wahlbezirke eingeteilt: 

 

 

 
In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19.05.2024 zugestellt worden ist, sind der Wahl- 
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

Der Briefwahlvorstand / Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses der Europawahl um 
14.30 Uhr in Rathaus Merdingen, Kirchgasse 2, 79291 Merdingen im Rathaussaal (OG) zusammen. 

4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 

Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Iden- 
titätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 

Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 

 

5. Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Stimmzettel für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments 

Stimmzettel-Farbe: weißlich Jeder Wähler hat eine Stimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. 
die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der 
zugelas- senen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeich- nung. 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis 
gesetz- tes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn- 
zeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm- abgabe nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im 
Wahllokal wird bei der Europawahl kein Stimmzettelumschlag verwendet. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

6. Kommunalwahlen 
Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln in amtlichen Stimm- 
zettelumschlägen. 

6.1 Wahl des Gemeinderats 
Zu wählen sind 12 Mitglieder.  

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Gemeinderats 

Stimmzettel-Farbe: orange 

Wahlbezirk 
Nummer 

Bezeichnung/Abgrenzung des Wahlbezirks Bezeichnung/Lage des Wahlraums 
(Straße, Hausnr., Zimmer-Nr.) 

01 01 Merdingen Ost Langgasse 14, Bürgersaal 

02 02 Merdingen West Langgasse 14, Bürgerbüro 
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6.2 Wahl des Kreistags 
Zu wählen sind im Wahlkreis 
Wahlkreis Breisach 7 Mitglieder. 

Stimmzettel-Aufdruck: 
Wahl des Kreistags 

Stimmzettel-Farbe: grün 

Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne Europawahl) 
sind in je besonderen Stimmzettelumschlägen abzugeben, die 
von gleicher Farbe wie die zugehörigen Stimmzettel sind. 

Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den Wahl- 
berechtigten spätestens am 08.06.2024 zugesandt. 

Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel werden 
im Wahlraum bereitgehalten. 

6.3 Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags hat der 
Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder des Gemein- 
derats und des Kreistags im Wahlkreis zu wählen sind (verglei- 
che Ziff. 6.1 - 6.2). 

Die Anzahl der Stimmen ist jeweils im Stimmzettel angegeben. 

6.4 Es findet Verhältniswahl statt bei der 

- Wahl des Gemeinderats 

- Wahl des Kreistags 

Hierbei können nur denjenigen Bewerbern, die in einem 
Stimmzettel aufgeführt sind, Stimmen gegeben werden. 

Der Wähler kann 
- Bewerbern aus verschiedenen Stimmzetteln Stimmen 

geben (panaschieren) und 
- einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben (kumulieren). 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass er auf einem 
oder mehreren Stimmzetteln 
- Bewerbern, denen er eine Stimme geben will, durch ein Kreuz 

hinter dem vorgedruckten Namen, durch Eintragung des 
Namens oder auf sonst eindeutige Weise ausdrücklich als 
gewählt kenn- zeichnet, 

- Bewerbern, denen er zwei oder drei Stimmen geben will, 
durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, durch 
Wiederholen des Namens oder auf sonst eindeutige Weise als 
mit zwei oder drei Stimmen gewählt kennzeichnet. 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeich- net abgeben. In 
diesem Fall gilt jeder Bewerber, des- sen Name im Stimmzettel 
vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt. Bei der Wahl des 
Kreistags nur so viele Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie 
Mit- glieder des Kreistags für den Wahlkreis zu wählen sind. 

 

  

   

 

6.5 Beleidigende oder auf die Person des Wählers hinweisende 
Zusätze oder nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete 
Vorbehalte auf dem Stimmzettel oder sonst im Stimmzettelum- 
schlag sowie jede Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags 
haben die Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. 

6.6 Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums die entspre- 
chenden Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekenn- 
zeichnet und in den Stimmzettelumschlag gelegt werden. 

In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

7. Wahlscheine 
Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl haben, kön- 
nen an der Wahl im Landkreis, in dem der Wahlschein ausge- 
stellt ist, 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des 

Landkreises oder 
- durch Briefwahl 
teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde- 
behörde/dem Bürgermeisteramt einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen. 

 

        
  

         
  

  
 

        
    

 
       
        

 

        
    

 
 

       
        

   
 
 
 

           
 

  
 

         
 

     
 
 

         
 

       
 

       
         

 
 

     
       

 
 
 

       
         

 
         

        
 

 
 

         
       

 
 
 
 

     

  
     

      
 

   
 

 

    

 

 

  

   

 

  
 

        
 

       

  
  

 
 

       

         

  
 

         
           
  

  
  

  
 

          
 
 

 

Kommunalwahlen 

Wähler, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen haben, 
können an der Wahl 
- durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des im 

Wahlschein angegebenen Gebiets oder 
- durch Briefwahl 
teilnehmen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere Hinweise 
darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen will, 
erhält auf Antrag bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeis- 
teramt neben dem Wahlschein auch die weiteren Briefwahlun- 
terlagen. 

Der Wähler muss seine Wahlbriefe (getrennt nach Europawahl 
– rot – und Kommunalwahlen – gelb –) mit den jeweils dazu- 
gehörigen Stimmzetteln (in verschlossenen Stimmzettelum- 
schlägen) und den unterschriebenen Wahlscheinen so recht- 
zeitig den jeweils auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen 
Stellen übersenden, dass sie dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingehen. 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils angegebenen 
Stelle abgegeben werden. Der Wähler, der seine Briefwahl- 
unterlagen bei der Gemeindebehörde/beim Bürgermeisteramt 
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben. 

  
 

         
 

     
 
 

         
 

       
 

       
         

 
 

     
       

 
 
 

       
         

 
         

        
 

 
 

         
       

 
 
 
 

     

  
     

      
 

   
 

 

    

 

 

Ort, Datum 

Merdingen, den 17.05.2024 

 

  
 

        
 

       

  
  

 
 

       

         

  
 

         
           
  

  
  

  
 

          
 
 

 

 

        
  

         
  

  
 

        
    

 
       
        

 

        
    

 
 

       
        

   
 
 
 

           
 

8. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur ein- 
mal und nur persönlich ausüben. Bei der Europa- 
wahl gilt dies auch für Wahlberechtigte, die zugleich in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertre- 
ter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 6 
Absatz 4 des Europawahlgesetzes; § 19 Absatz 1 des 
Kommunalwahlgesetzes). 

Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal- 
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe- 
stimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl- 
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 
4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 des Kom- 
munalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur Geheim- 
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hil- 
feleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt 
hat. 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb- 
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver- 
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im 
Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl- 
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine 
geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten 
eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

9. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti- 
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

 

 Martin Rupp, Bürgermeister 

Gemeindebehörde/Bürgermeisteramt 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Beschluss der Frühzeitigen Beteiligung 
Vorentwurf Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Lage-
rumschlagfläche Egelfingen“ 
Der Gemeinderat der Gemeinde Merdingen hat am 07.05.2024 in 
öffentlicher Sitzung den Vor- entwurf des Bebauungsplans „Lage-
rumschlagfläche Egelfingen“ und den Vorentwurf der zusammen mit 
ihm aufgestellten örtlichen Bauvorschriften gebilligt und beschlos-
sen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen. 
  
Ziele und Zwecke der Planung
Die ehemals in Merdingen ansässige Firma Baldinger GmbH & Co. KG 
war in den Bereichen Tiefbau, Abbau und Transportwesen tätig. Zum 
Betrieb gehörte auch ein Lagerumschlagplatz für nicht-gefährliche 
Abfälle südwestlich des bestehenden Kalkwerkes im Bereich „Emlet-
weg“. Zur dauerhaften Sicherung und zur planungsrechtlichen Steu-
erung dieses Lagerumschlagplatzes wurde unter Berücksichtigung 
verkehrlicher, städtebaulicher, ökologischer und gestalterischer Ge-
sichtspunkte im Jahr 2009 ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 
„Lagerumschlagfläche Baldinger“ aufgestellt. 

Zu diesem Bebauungsplan wurde unter dem 27.11.2008 ein Durch-
führungsvertrag unterzeichnet; der Bebauungsplan wurde am 
21.04.2009 als Satzung beschlossen und am 18.10.2012 bekanntge-
macht. 
 
Wesentlicher Inhalt des damaligen Bebauungsplans war die Fest-
setzung eines Lagerumschlagplatzes zur Lagerung, Bearbeitung 
und zum Umschlag ungefährlicher Materialien und Abfälle. Eine Be-
schränkung der Lager- oder Durchsatzkapazität wurde in die textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplans jedoch nicht ausdrücklich 
aufgenommen. Jedoch ergibt sich aus der Begründung des Bebau-
ungsplans, dass das geplante Vorhaben lediglich eine maximale Ge-
samtlagerkapazität des Lagerumschlagplatzes von 2.000 bis 3.000 
Tonnen und eine maximale Lagerungsdauer von 6-8 Monaten vor-
sah. 
  
Für den Lagerumschlagplatz wurde der Fa. Baldinger unter dem 
09.04.2015 durch das LRA Breisgau-Hochschwarzwald eine immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Be-
trieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung und Behandlung von 
nicht gefährlichen Abfällen erteilt. Die Durchsatzleistung wurde für 
den Brecher auf 150 Tonnen pro Tag, für die Siebanlage auf 650 Ton-
nen pro Tag und die Gesamtlagerkapazität auf 10.000 Tonnen be-
grenzt. 

Mittlerweile wurden die Grundstücke der ehemaligen Fa. Baldinger 
GmbH & Co. KG von einem neuen Betrieb übernommen. Dieser plant, 
die Lagerkapazität und die Durchsatzkapazität deutlich zu erhöhen. 
Diese Erhöhung wäre mit einer Zunahme des LKW-Verkehrs sowohl 
in Merdingen als auch vor allem in den angrenzenden Ortschaften 
der Stadt Breisach (Ober- bzw. Niederrimsingen sowie Gündlingen) 
verbunden. 
 
Da der ursprüngliche vorhabenbezogene Bebauungsplan „Lagerum-
schlagfläche Baldinger“ keine ausdrückliche Begrenzung der Lager- 
und Durchsatzkapazität enthält und zudem vom damaligen Vorha-
benträger in weiten Teilen auch überhaupt nicht umgesetzt wurde, 
soll dieser Bebauungsplan aufgehoben werden und der Bebauungs-
plan „Lagerumschlagfläche Engelfingen“ neu auf- gestellt werden. 

Vorgesehen ist im neuen Bebauungsplan „Lagerumschlagfläche En-
gelfingen“ die Festsetzung eines Sondergebietes zur Lagerung und 
Behandlung nicht-gefährlicher Abfälle mit einer für die Gemeinde 
Merdingen und für die umliegenden Gemeinden/Ortschaften städ-
tebaulich verträglichen Begrenzung der Lager- und Durchsatzkapa-
zität. 

Die Begrenzung der Lager- und Durchsatzkapazität soll ausgehend 
von den Zielsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplans und den 
Inhalten der erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 
eine angemessene Entwicklung des Betriebes aber keine gänzlich 
andere Betriebsgröße ermöglichen. 
  
Vor diesem Hintergrund soll ein Bebauungsplan mit folgenden Ein-
zelzielen neu aufgestellt werden:
•	 Dauerhafte Sicherung und Steuerung des Lagerumschlagplatzes 

für nicht-gefährliche Abfälle mit einer für die Gemeinde Merdin-
gen und die umliegenden Gemeinden/Ort- schaften verträglichen 
Gesamtlagerkapazität bzw. Durchsatzkapazität

•	 Einbindung des Plangebiets in die landschaftlich geprägte Umge-
bung; Schutz des Orts- und Landschaftsbildes

•	 Ökonomische Erschließung über die bereits vorhandene Kreisstra-
ße K 4931

•	 Beachtung von grünordnerischen, ökologischen und artenschutz-
rechtlichen Belangen sowie von Belangen des Boden- und Grund-
wasserschutzes

 
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung besteht Gele-
genheit, sich zu der geplanten Lagerumschlagfläche und insbeson-
dere zu der für die Umgebung verträglichen Begrenzung der Lager- 
und Durchsatzkapazität zu äußern. 
  
Der Geltungsbereich umfasst den Geltungsbereich des bisherigen 
Bebauungsplans „Lagerum- schlagfläche Baldinger“ bzw. die Grund-
stücke mit den Flst.Nrn. 3642, 3650 und 3651/4. 

Der Planbereich wird begrenzt
•	 im Norden durch das Grundstück Flst. Nr. 3640,
•	 im Osten durch das Grundstück Flst. Nr. 3627/1 und die Kreisstraße 

K 4931 Flst. Nr. 3670 (Teil),
•	 im Süden durch die Grundstücke Flst. Nrn. 3627/2 (Teil) und 3654 

sowie
•	 im Westen durch die Grundstücke Flst. Nrn. 2986 (Teil), 2987, 2988, 

2989, 2990, 2991 (Teil) und 3578 (Teil).
 
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 07.05.2024.

Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt (ohne Maßstab) 
dargestellt: 
 

 
  

Ergänzender Übersichtslageplan zum Lageplan mit dem Plangebiet 
(ohne Maßstab).
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Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvor-
schriften wird mit der Begründung und dem Vorentwurf des Um-
weltberichts vom 27.05.2024 bis einschließlich 28.06.2024 (Ausle-
gungsfrist) beim Bauamt (Bürgerbüro) im Rathaus der Gemeinde in 
der Langgasse 14, 79291 Merdingen während der üblichen Dienst-
stunden öffentlich ausgelegt. 

Ergänzend können weitere Termine vereinbart werden. Alle Unterla-
gen können auch auf der Homepage der Gemeinde Merdingen unter 
https://www.merdingen.de/oeffentliche bekanntmachungen im In-
ternet eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der Ge-
meinde Merdingen abgegeben werden. Da das Ergebnis der Be-
handlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 

Gemeinde Merdingen, den 15.05.2024 

Martin Rupp
Bürgermeister 
  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Wirksamkeit der 22. punktuellen Änderung des Flächennut-
zungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Breisach-Ihringen-Merdingen für den Teilbereich „Ihringen Süd 
- Kleinried“ in der Gemeinde Ihringen 
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die vom Gemein-
samen Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 
Breisach-Ihringen-Merdingen am 22.04.2024 in öffentlicher Sitzung 
beschlossene 22. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 
mit Entscheidung vom 13.05.2024 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB 
genehmigt. Die Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB 
ortsüblich bekannt- gemacht. 
  
Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand der Gemeinde 
Ihringen. Das Plangebiet wird im Westen von der Gündlingerstraße 
und schließt im Norden an die bestehende Wohnbebauung an. Im 
nördlichen Teilbereich verläuft die Tunibergstraße durch das Plange-
biet. Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus folgendem Kar-
tenausschnitt: 

 
 

   
  

   
 

 
  

 
 

 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wird mit dieser 
Bekanntmachung wirksam.
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begrün-
dung mit Umweltbericht und der Fachgutachten sowie der Zusam-
menfassenden Erklärung in den Rathäusern:

Stadt Breisach am Rhein, Rathaus, Münsterplatz 1, 79206 Breisach
Gemeinde Ihringen, Rathaus/Bürgerbüro, Bachenstr. 42, 
79241 Ihringen
Gemeinde Merdingen, Rathaus/Bürgerbüro, Langgasse 14, 
79291 Merdingen 
  
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jeder-
mann kann die Flächennutzungsplanänderung einsehen und über 
ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. §6 Abs. 5 BauGB). 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Un-
beachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
plans und des Flächennutzungsplans, und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Flä-
chennutzungspläne, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der GemO BW oder auf Grund der GemO BW zu Stande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden ist.
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bar. Aber wie befülle ich das Becken? Wie 
viel Wasser benötigt der Pool? Soll ich zum 
Befüllen Trinkwasser aus der öffentlichen 
Leitung nehmen? Oder Wasser aus einem 
Gartenbrunnen? Und wohin mit dem ge-
brauchten Wasser? 
  
1. Befüllung  
Die Befüllung von Schwimmbecken/Pools 
erfolgt i. d. R. mit Frischwasser aus dem 
Trinkwassernetz. Man kann nicht davon aus-
gehen, dass Grundwasser qualitativ immer 
unbedenklich ist. Daher ein Appell an alle 
Poolbesitzer, nur hygienisch einwandfreies 
Wasser mit Trinkwasserqualität für die Pools 
zu verwenden. 
Rechtslage:  
Auf Grundstücken, die an die öffentliche 
Wasserversorgung angeschlossen sind, 
müssen die Wasserabnehmer nach den ge-
meindlichen Wasserversorgungssatzungen 
ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser de-
cken. Dies gilt auch für die Befüllung von pri-
vaten Schwimmbecken/Pools (Anschluss- 
und Benutzungszwang). 
Eine Entnahme aus einem eigenen Brun-
nen ist nur zulässig, wenn für diesen Zweck 
eine wasserrechtliche Erlaubnis der unteren 
Wasserbehörde vorliegt. Diese wird i.d.R. 
innerorts aus Vorsorge- und Grundwas-
serschutzgründen für die Befüllung von 
Schwimmbecken/Pools im Privatbereich 
aufgrund des Klimawandels und des sich 
zunehmend einstellenden Wassermangels 
in den Sommermonaten nicht mehr erteilt. 
Es besteht hierfür auch keine Notwendig-
keit, da es die Möglichkeit gibt, hygienisch 
einwandfreies Wasser aus dem öffentlichen 
Netz zu verwenden. 
  
2. Entleerung  
Poolwasser muss generell über die 
Schmutz- oder Mischwasserkanalisation 
entsorgt werden.  Bei Pools am Haus ist 
dies in der Regel kein Problem, in Kleingar-
tenanlagen jedoch schon. Wenn keine öf-
fentliche Abwasserentsorgung möglich ist, 
müssen Abwasserentsorger das Poolwasser 
mit einem Fahrzeug abpumpen und ord-
nungsgemäß entsorgen. 

Wasser, das nach der Nutzung als 
„Schwimmbadwasser“ anfällt, ist Abwas-
ser im Sinn des Wassergesetzes:  Hierzu 
zählen nicht nur große Schwimmbecken, 
sondern auch die mobilen größeren Pools, 
die im Sommer im Garten aufgestellt wer-
den. Das „Schwimmbadabwasser“ darf daher 
nicht auf dem Grundstück versickert, in den 
Regenwasserkanal oder ein Gewässer ein-
geleitet, sondern muss in den öffentlichen 
Schmutzwasserkanal geleitet werden! 
Wenn behandeltes Wasser aus dem Pool ein-
fach versickert, in einen Regenwasserkanal 
oder sogar in ein natürliches Gewässer fließt, 
kann dies nicht nur einen negativen Einfluss 
auf Pflanzen haben, sondern kann auch zu 
einer Schädigung von Wasser- und Bodentie-
ren sowie des Grundwassers führen. 

Rechtslage:  
Nach dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 54 Abs. 
1 WHG) ist das Wasser, welches durch häus-
lichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen 

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 
2 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 
GemO BW jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 

Stadt Breisach am Rhein, 22.05.2024 

gez. Oliver Rein
Vorsitzender der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft
Breisach-Ihringen-Merdingen 
  
 
A U S S C H R E I B U N G 
Nach dem Agrarstrukturverbesserungsge-
setz ist über die Genehmigung zur Veräu-
ßerung nachstehenden Grundeigentums zu 
entscheiden: 
Gemarkung: Merdingen
Gewann: Vormittewald
Flst.Nr.: 2594, Fläche: 3637 m², 
Nutzung: Waldfläche, 
Miteigentumsanteil 1/10 
  
Gemarkung: Gündlingen, 
Gewann: Egelfingen
Flst.Nr.: 2981, Fläche: 56961 m², Nutzung:
Waldfläche, Miteigentumsanteil 1/48 
  
Aufstockungsbedürftige Landwirte können 
ihr Interesse unter Angabe der Kaufpreisvor-
stellung dem Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald, Europaplatz 3, 79206 Breisach 
bis zum  31.05.2024 schriftlich mitteilen. 

Bitte folgendes Aktenzeichen angeben:
580-W 3120 GV-2024-0414 
  
 

AKTUELLES

Linienweg Linie 700 
Vollsperrung der K 4979 
Merdingen - Waltershofen 
Ab Montag 27.05.  zum Betriebsbeginn 
wird zur Anschlusssicherung auch Umkirch 
von der Linie 700 nicht mehr angefahren. 
Dies wird leider notwendig da nicht nur die 
Umleitung über Gottenheim sondern auch 
Straßenbauarbeiten im Linienverlauf zu 
erheblichen Verspätungen geführt haben. 
Fahrgäste mit Ziel Umkirch müssen deshalb 
an der Paduaallee zur Linie 32 umsteigen. 

Letzte Haltestelle Richtung Paduaalllee Er-
satzhaltestelle Merdingen Schule.
Dies ist auch die erste Haltestelle von der Pa-
duallee kommend Richtung Breisach. 
 
 
Richtiges Befüllen und Entleeren 
von Schwimmbecken und Pools 
Die Badezeit hat begonnen. Einen eige-
nen Pool im Garten zu haben ist wunder-

oder sonstigen Gebrauch verändert worden 
ist, als Schmutzwasser und somit als Abwas-
ser einzustufen. Dieses Abwasser muss nach 
den aktuellen Regelungen der Wassergeset-
ze der beseitigungspflichtigen Kommune 
zur ordnungsgemäßen Entsorgung in die 
Misch- bzw. Schmutzwasserkanalisation 
überlassen werden. 

Wasser in Schwimmbecken/Pools wird 
bereits durch das Baden in seinen Eigen-
schaften (z.B. hygienisch) verändert. Dies 
gilt auch völlig unabhängig von möglichen 
chemischen Zusätzen. Darüber hinaus stellt 
eine chemische Aufbereitung (wie durch z.B. 
Chlor etc.) eine zusätzliche Veränderung der 
Eigenschaften des Wassers in Schwimmbe-
cken/Pools dar, das bei Einleitung in den Un-
tergrund den Boden und das Grundwasser 
in unzulässiger Weise nachteilig beeinflusst. 
  
3. Gebühren  
Die Wasser- und die Schmutzwassergebühr 
wird nach der Trinkwassermenge berechnet. 
Die Schmutzwassergebühr entspricht dem-
zufolge der Wassermenge, die bei der Befül-
lung des Pools über den Hauptwasserzähler 
bzw. des zusätzlichen geeichten Wasserzäh-
lers gemessen wurde. Eine Minderung der 
Schmutzwassergebühr ist nicht möglich, da 
(wie unter 2. erläutert) das Poolwasser als 
Schmutzwasser einzustufen ist. 
  
4. Überwachung durch die Gemeinde  
Der Anschluss- und Benutzungszwang er-
gibt sich aus der Gemeindeordnung (§ 11). 
Die Einzelheiten sind in der Wasserversor-
gungs- sowie der Abwassersatzung der 
Gemeinde geregelt. Die Gemeinde hat da-
rüber zu wachen, dass die Vorschriften der 
Satzungen eingehalten und die auferlegten 
Verpflichtungen erfüllt werden (§ 11 GemO; 
§ 44 Abs. 6 sowie § 46 Abs. 6 WG B-W). 
Hierzu hat die Gemeinde sowohl ein Aus-
kunftsrecht als auch ein Zutrittsrecht auf das 
Grundstück und kann somit im Bedarfsfall 
Kontrollen durchführen (§ 11 GemO, § 99 
AO i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 a KAG). Ein Verstoß 
gegen den Anschluss- und Benutzungs-
zwang stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, 
die mit einer Geldbuße geahndet werden 
kann (§ 142 GemO). 
 
 

Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald

Förderprogramm „Spitze auf dem Land“:  
Unternehmen im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald können jetzt 
Anträge stellen 
Das Förderprogramm „Spitze auf dem Land“ 
des Landes Baden-Württemberg ermöglicht 
kleinen und mittleren Unternehmen im länd-
lichen Raum des Landkreises Breisgau-Hoch-
schwarzwald gemäß dem Landesentwick-
lungsplan Baden-Württemberg eine gezielte 
Unterstützung. Ziel ist es, Unternehmen mit 
weniger als 100 Beschäftigten zu fördern, die 
innovative Produkte und Dienstleistungen auf 
den Markt bringen, insbesondere im Bereich 
einer kreislauforientierten Wirtschaftsweise 
und der Bioökonomie. Die Förderung erstreckt 
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sicherung direkt für die Interessen der Ver-
sicherten und Rentenbeziehenden sowie 
Arbeitgebenden ein. Daran erinnert die 
Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg (DRV BW) anlässlich des Tages der 
Selbstverwaltung am 18. Mai.  

DRV BW größter Regionalträger Deutsch-
lands
Die DRV BW ist für rund 4,3 Millionen Ver-
sicherte und knapp 1,5 Millionen Rentne-
rinnen und Rentner zuständig und somit 
Deutschlands größter Regionalträger unter 
den Rentenversicherungen. Die Vertreter-
versammlung der DRV BW, auch das Par-
lament des Rentenversicherungsträgers 
genannt, stellt jährlich den Haushalt auf 
und entscheidet somit, wie die Gelder der 
Beitragszahlenden verwendet werden. Die 
DRV BW verfügt 2024 über einen Haushalt 
in Höhe von rund 27,7 Milliarden Euro.

Besonderes Augenmerkt auf Präven-
tions- und Rehabilitationsleistungen
Besonders auf die Ausgestaltung von Präven-
tions- und Rehabilitationsleistungen hat die 
Selbstverwaltung großen Einfluss. Zudem er-
bringt das Gremium Leistungen, von denen 
Beitragszahlende und Rentenbeziehende 
direkt profitieren: Mehr als 120 ehrenamt-
liche Versichertenberatende „in der Nach-
barschaft“ beraten für die DRV BW zu allen 
Fragen rund um die Rentenversicherung und 
unterstützen Ratsuchende vor allem beim 
Ausfüllen von Anträgen. In Widerspruchsaus-
schüssen überprüfen zudem gewählte Ver-
treterinnen und Vertreter der Versicherten 
und der Arbeitgebenden bei Bedarf Entschei-
dungen der Verwaltung in Einzelfällen.
Alle sechs Jahre können Beitragszahlen-
de und Rentenbeziehende bei den Sozial-
wahlen bestimmen, wer ihre Interessen im 
Parlament der Rentenversicherung vertritt. 
„Die Selbstverwaltung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung ist Ausdruck gelebter 
Demokratie. Sie setzt ein Zeichen für Soli-
darität in einer Zeit, in der gesellschaftlicher 
Zusammenhalt schwindet und bedeutet 
aktive Mitgestaltung für die Versichertenge-
meinschaft“, sagt Uwe Hildebrandt, Vorsit-
zender der DRV BW-Vertreterversammlung.

 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Montag, 27.05.2024 
Restmüll 
 
 

FUNDBÜRO

Verloren:
•	 Ehering gold

sich auf Unternehmensinvestitionen in Ge-
bäude, Maschinen und Anlagen, die zur Ent-
wicklung und wirtschaftlichen Nutzung der 
neu eingeführten Produkte und Dienstleistun-
gen dienen. Die Höhe der Förderung variiert 
dabei. Kleine Unternehmen mit weniger als 
50 Beschäftigten können bis zu 20 Prozent Zu-
schuss für ihre Investitionen erhalten. Mittlere 
Unternehmen mit weniger als 100 Beschäftig-
ten können mit einem Zuschuss von bis zu 10 
Prozent rechnen. Die Zuwendung muss min-
destens 200.000 Euro betragen. Der maximale 
Förderbetrag pro Projekt liegt in der Regel bei 
400.000 Euro. Bei einem erkennbaren Beitrag 
zur Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie kann 
die Förderung auf maximal 500.000 Euro pro 
Projekt erhöht werden.

Interessierte Unternehmen können sich ganz-
jährig über ihre zuständige Gemeinde bewer-
ben. Die Einreichung der vollständigen Bewer-
bungsunterlagen muss bis zum 31. August 
2024 erfolgen. Der Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald ermutigt lokale Unternehmen 
dazu, von diesem Förderprogramm Gebrauch 
zu machen und innovative Projekte einzurei-
chen, um die Wirtschaft und Entwicklung der 
Region weiter voranzutreiben.

Weitere Informationen und Richtlinien 
zur Antragstellung sind auf der offiziellen 
Website des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-Würt-
temberg verfügbar: www.mlr-bw.de/
spitze-auf-dem-land. Interessierte Fir-
men und Gemeinden können sich an das 
Regierungspräsidium Freiburg wenden, 
telefonisch unter 0761 208-1255 oder per 
E-Mail an nicolette.bucher@rpf.bwl.de.

Bei allgemeinen Fragen rund um das Pro-
gramm steht auch das ELR-Team des Land-
kreises Breisgau-Hochschwarzwald zur Ver-
fügung: Im Internet unter www.lkbh.de/elr 
oder direkt telefonisch unter 0761 2187-5317 
oder -5302. 
  
Infobox: Die Förderlinie „Spitze auf dem 
Land!“ wurde ins Leben gerufen, um die 
Innovationskraft Baden-Württembergs zu 
stärken und die Technologieführerschaft des 
Landes weiter auszubauen. Unterstützt wer-
den kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
im Ländlichen Raum, die mit neuen, innova-
tiven Produkten oder Dienstleistungen über-
zeugen. Die Innovationsstrategie sowie die 
Bioökonomiestrategie des Landes bilden die 
Grundlage. Die Förderlinie wird zu gleichen 
Teilen aus Landesmitteln des Entwicklungs-
programms Ländlicher Raum (ELR) und aus 
EU-Mitteln des Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE) finanziert. 
 
 

Deutsche 
Rentenversicherung
Starke Vertretung für Rentenversicherte 

Selbstverwaltung gestaltet für 4,3 
Millionen Versicherte die Rahmenbedin-

gungen mit 
Ehrenamtliche Vertreterinnen und Vertreter 
setzen sich in den Gremien der Sozialver-

Gefunden:
•	 Geldbeutel braun
•	 Schlüsselbund
•	 div. Schirme vom Frühjahrsempfang
 
 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Donnerstag, 23. Mai 2024  
18.30 Merdingen

Pfarrkeller, Filmreihe über religiöse 
Themen (J. Saladin) 

  
Samstag, 25. Mai 2024  
09.30    Breisach

Ökum. Feldgottesdienst (W. Bauer) 
Bei der Stadthalle anlässlich des 
60-jährigen Jubiläum der Reservis-
tenkameradschaft Breisach a.R. 

10.30    Merdingen
Dankgottesdienst anlässlich der 
Goldenen Hochzeit von Christel 
und Wolfgang Merkt (J. Moosmann) 

18.00    Breisach
Münster, Eucharistiefeier am Vor-
abend (W. Bauer) 

18.30    Niederrims.
Eucharistiefeier am Vorabend (A. 
Lehmann) 

  
Sonntag, 26. Mai 2024 – Dreifaltigkeits-
sonntag/Kollekte für den Katholikentag 
09.00    Merdingen

Eucharistiefeier (A. Lehmann) 
10.00    Merdingen

Taufe des Kindes Levi Gretzmeier (J. 
Moosmann) 

10.30    Gündlingen
Eucharistiefeier (G. Eisele) 

10.30    Oberrimsingen 
Eucharistiefeier (Th. Stahlberger) 

10.30   Wasenweiler
Eucharistiefeier (M. Mark) 

10.30    Breisach
Ökumenischer Gottesdienst (W. 
Bauer und Pfarrerin B. Hannemann) 
Anlässlich des 100-jährigen Jubi-
läum der Breisacher Festspiele auf 
dem Festspielgelände. Bei Regen-
wetter findet der Gottesdienst im 
Münster statt. 

18.30    Merdingen
Maiandacht gestaltet von der Trach-
tengruppe 

  
Donnerstag, 30. Mai 2024 - Fronleichnam 
10.00    Gündlingen
Eucharistiefeier (G. Eisele/ H. Wochner) 

Als Freiluftgottesdienst im Don-
Bosco-Hof. Bei schlechtem Wetter in 
der Kirche. Es singt der Kirchenchor. 

10.00    Merdingen
Eucharistiefeier (A. Lehmann) 
mit Prozession und anschl. Umtrunk 
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Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221 (dienstags – freitags von 
8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de  
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottes-
diensten und Veranstaltungen: 
  
Mittwoch, 22.05. 
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten 
unterm Kreuz“ im Chorraum der Kirche 
- Bibellese (Tageslese: 1.Korinther 10, 14-22), 
Austausch, Gebet 
  
Freitag, 24.05. 
15.30 h – Evangelischer Gottesdienst im 
Pflegeheim „Haus am Weingarten“ 
20.00 h – Blaukreuzgruppe 
  
Samstag, 25.05. 
14.00 h – Kirchliche Trauung 
  
Sonntag, 26.05. 
9.45 h – Gottesdienst in Ihringen zusammen 
mit der Kirchengemeinde Bötzingen – Pfr. i. 
R. Andreas Gripentrog 
  
Montag, 27.05. 
20.00 h – Sing together im Gemeindehaus 
  
Mittwoch, 29.05. 
19.30 h – Bibel- und Gebetskreis „Innehalten 
unterm Kreuz“ im Chorraum der Kirche 
- Bibellese (Tageslese: 1.Korinther 12, 12-26), 
Austausch, Gebet 
  
Vorschau: 
Erdbeerfest 
Termin: Sonntag, 09.06.24, auf dem Kirch-
platz 
14:00 Uhr Gottesdienst 
15:00 Uhr Erdbeerfest mit Kaffee & Kuchen, 
Kinderprogramm u.v.m. 
Eine Veranstaltung der Evang. Kirchenge-
meinde und Ev. Gemeinschaft 
  
Kuchenspenden: 
Wir freuen uns sehr über (Erdbeer-)Ku-
chenspenden! Bitte anmelden beim Pfar-
ramt, Tel. 221, oder bei Trudel Gugel, Tel. 
5510. Eine Möglichkeit zum Eintrag einer 
Kuchenspende gibt es auch in der Kirche, 
Seiteneingang vorne, auf dem Flipchart. 
Kuchenabgabe am Sonntag, 09.06.24, ab 
12.00 h im Gemeindehaus 
Herzliche Segenswünsche 
Ihr Team im Pfarrbüro  

 

SCHUL-
NACHRICHTEN

Neue, bunte Möbel für die 
Fische und die Fröscheklasse 
Die Kinder dürfen sich seit einigen Wochen 
über neue Schulmöbel freuen. Jedes Kind 
hat seinen eigenen Tisch zum Lernen. Die 
Fußstützen der Stühle kann man leicht ver-

stellen. So kann nun jedes Kind seiner Größe 
gerecht sitzen und lernen. Die Kinder sind 
glücklich.

 
 

Besuch unserer Austausch-
schule aus Frankreich 
Am 14.5. kamen uns die Austauschschüler 
aus St. Croix besuchen. Wir begrüßten sie 
mit einem Lied, Gedichten und einem Tanz. 
Nun wurden wir mit unseren Partnerinnen 
in Gruppen eingeteilt. Die Gruppen sind ver-
schiedene Stationen abgelaufen. Es wurde 
getanzt, gebastelt, Geschichten gelegt und 
ein Lapbook über unsere Länder hergestellt. 
Danach gab es in der Turnhalle ein Buffet. 
Zum Abschluss haben wir nochmal alle zu-
sammen getanzt. Es war ein schöner Tag. 
  
Laura Stein, Bärenklasse 
 

 
 

KINDERGARTEN

Neues von den Mättlezwergen  
Kittel an und los geht´s...! 
Bei uns Mättlezwergen wird seit neustem 

10.00    Niederrims.
Eucharistiefeier (W. Bauer) 
mit Prozession, bei den Stationen 
singt der Kirchenchor 

10.00    Wasenweiler
Eucharistiefeier (M. Mark) 
mit Prozession, es singt der Kirchen-
chor 

  
  
Mitteilungen 
Fronleichnam 30.05.2024 - Gemeinsam 
einen Blumenteppich gestalten 
Jede und jeder der Freude und Zeit hat den 
diesjährigen Blumenteppich zu Fronleich-
nam aus vielen einzelnen (Pizza-)schachteln 
mitzugestalten, möge sich bitte bei Frau 
Isolde Selinger (Telefon: 0170/4856151) 
oder Frau Uschi Wochner (Telefon: 
0159/06417494) melden. Dort können auch 
die leeren (Pizza-)schachteln abgeholt wer-
den. Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
um 10.00 Uhr in Merdingen, St. Remigius 
mit anschließender Prozession. Auch für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. Das Gemeinde-
team St. Remigius, Merdingen 
  
Gottesdienstübersicht zu Fronleichnam 
am Donnerstag, 30. Mai 2024 
  
Gündlingen, 10:00 Uhr Eucharistiefei-
er als Freiluftgottesdienst im Don-Bosco-Hof 
Merdingen, 10:00 Uhr Eucharistiefei-
er mit Prozession und anschl. Umtrunk 
Niederrimsingen, 10:00 Uhr Eucharistiefei-
er mit Prozession, an den Stationen singt der 
Kirchenchor 
Wasenweiler, 10:00 Uhr Eucharistiefei-
er mit Prozession, es singt der Kirchenchor 
  
Herzliche Einladung in einen Gottes-
dienst in unserer Seelsorgeeinheit. 
  
 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
an Fronleichnam 

  
am Donnerstag, den 30.Mai 2024 um 

10:00 Uhr in der 
Pfarrkirche St. Remigius in Merdingen. 

  
Im Anschluss an den Gottesdienst führt 

eine feierliche Prozession 
durch Merdingen. 

Diese verläuft vom Kirchplatz, über Lang-
gasse, Farbgasse, Jan- 

Ullrich-Straße, zurück über die Farbgas-
se,Rittgasse, Stockbrunnengasse, 

Langgasse hin zur Zentscheune mit Ab-
schluss und anschließender 

Bewirtung. 
  

Ihr Gemeindeteam St. Remigius, Merdingen 
 
 
Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen

Wochenspruch: 
Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 

sondern durch meinen Geist geschehen, 
spricht der Herr Zebaoth. 

(Sacharja 4,6b) 
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an der Malwand gearbeitet. Ausgerüstet mit 
Pinseln, Malrollen, Schwämmen und leuch-
tend bunten Farben können die Kinder sich 
auf großformatigem Papier kreativ austo-
ben. Die Kinder haben viel Freude und Spaß 
dabei! Wir sagen vielen lieben DANK an 
FAMILIE PFETZER und die PHYSIOTHERAPIE 
PRAXIS MERDINGEN für die tolle Arbeit und 
Spende!!! 

Außerdem bedanken wir uns ganz herzlich 
bei FAMILIE BÄRMANN für die Spende des 
Hochbeets und beim Bauhof für das Befüllen 
mit Erde. Die Eltern der Mättlezwerge haben 
uns die Setzlinge spendiert – Tomaten, Gur-
ken, Kürbis, Erdbeeren, Himbeeren, ... DAN-
KESCHÖN! Die Kinder sind bereits fleißig am 
buddeln, pflanzen, gießen und abwarten. Wir 
freuen uns schon auf das Probieren ! 
  

 
 

BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT

Merdingen hilft
Ein paar Neuigkeiten vom Helferkreis: 
Sitzung Helferkreis 8.5.2024 
  
Berichte von den Patinnen und Paten
•	 Ein Geflüchteter hat in Merdingen eine 

eigene Wohnung gefunden, fängt im 
Herbst eine Ausbildung bei einem ört-
lichen Handwerker an.

•	 Ein neuer Geflüchteter in Merdingen 
macht gerade seinen Hauptschulab-
schluss. Danach wünscht er sich eine 
Ausbildungsstelle, was ist noch nicht 
klar. Er kann schon sehr gut deutsch 
und ist sehr kommunikativ. (Die beiden 
hier Erwähnten waren bei der Sitzung 
dabei – sehr nettes Gespräch!)

•	 Ein weiterer Geflüchteter möchte seine 
Arbeitsstelle wechseln und in Merdin-
gen arbeiten. 

 
Gasthaus Sonne
Die Erstunterbringung im Gasthaus Sonne 
ruht. D.h., dass dort zur Zeit keine Geflüchte-
ten untergebracht sind. Wie es weiter geht??? 
  
Landratsamt
Das Landratsamt wird die Betreuung der Ge-
flüchteten deutlich reduzieren. Die Betreu-

ung der schon länger in Deutschland Aufge-
nommenen (3 Jahre in Deutschland) wird ab 
dem 1.1.2025 eingestellt. Die Gemeinderat 
hat beschlossen, schon ab sofort Geld für 
eine/n Sozialarbeiter/in bereitzustellen, um 
keine Betreuungslücke entstehen zu lassen. 
Ab 2025 kann die Gemeinde dann Gelder für 
die Betreuung beziehen. Die Geflüchteten 
brauchen insbesondere Betreuung in amtli-
chen Dingen und bei der Organisation von 
Deutschkursen. 
  
Fahrräder
In der Nacht zum ersten Mai sind an der 
Flüchtlingsunterkunft mehrere Fahrräder 
gestohlen worden. Dies insbesondere bit-
ter für diejenigen, die ihr Fahrrad brauchen, 
um auf die Arbeit zu kommen. Es werden 
also wieder Fahrräder gesucht, die den Ge-
flüchteten zur Verfügung gestellt werden 
können. 
  
Sommerfest
Der Termin für unser kleines Sommerfest 
zusammen mit den Geflüchteten steht fest: 
13.7.2024, 14 Uhr Aufbau, 15 Uhr offizieller 
Beginn. Wie immer stellen wir die Getränke, 
Kleinigkeiten zum Essen bringt jeder mit. 
  
Nächstes Treffen
5.6.2024, 19:30 Uhr 
 
 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Merdingen
Rotkreuzkurs EH am Kind (6 Monate bis 
ins Teenie-Alter) 
Der Rotkreuzkurs EH am Kind wendet 
sich speziell an Eltern, Großeltern, Erzie-
her und an alle, die mit Kindern zu tun 
haben. Es sind keinerlei Vorkenntnisse 
erforderlich.  
  
Dieser Kurs ist nicht abrechenbar über die 
Berufsgenossenschaften. Die Lehrgänge fin-
den in deutscher Sprache statt.

Themen und Anwendungen 
Sie erlernen die Versorgung bedrohlicher 
Blutungen bei Kindern, aber auch die le-
bensrettenden Sofortmaßnahmen, die 
bei Atemstörungen und Störungen des 
Herz-Kreislaufsystems zu treffen sind. 

Weitere Themen:
•	 Knochenbrüche
•	 Schock
•	 Kontrolle der Vitalfunktionen
•	 Stabile Seitenlage
•	 Beatmung
•	 Herz-Lungen-Wiederbelebung
•	 Vergiftungen
•	 Erkrankungen im Kindesalter
•	 Gefahren im Kinderalltag

•	 Kindliche Psyche
 
Damit Unfälle gar nicht erst passieren, wer-
den Ihnen im Kurs außerdem besondere 
Gefahrenquellen für Kinder aufgezeigt und 
vorbeugende Maßnahmen nahegebracht.

Kurs & Termin 
Rotkreuzkurs EH am Kind beim DRK Mer-
dingen
•	 Sa. 15.06.2024
•	  von 9.00 – ca. 17:00 Uhr   insgesamt 9 Un-

terrichtseinheiten
•	 79291 Merdingen Rittgasse DRK Raum
•	 Referent: Dieter Stöcklin
•	 Kosten 60,00 €
•	 Anmeldung unter: drk.merdingen@gmail.

com  oder Tel.: 07668 / 9236
 

Foto: A. Zelck / DRK-Service GmbH
 

Jugendrotkreuz  
Spiel - Spaß - Kreativität - Engagement 
für alle Kinder (ab 6 Jahre) und Jugendliche 
Nächstes Treffen: Mittwoch, den 
29.05.2024 zwischen 17.00 und 18.00 Uhr 
im DRK Raum Merdingen Rittgasse 
Ansprechparterinnen: Miriam Imbery 
+4917620499335 oder Samirah Nadler +49 
1573559631 
Wir freuen uns auf Euch!!! 
Euer Jugendrotkreuzteam 
 

Einladung an alle DRK Interessierten! 
Nächster Dienstabend 
am Mittwoch, 29.05.2024 um 20.00 Uhr 
DRK Raum Rittgasse 
Thema: Nachbesprechung Pfingstrennen 
und ganz viel ...
„ ...das haben wir uns verdient..“ 
Wir freuen uns auf alle, die gerne mal 
schnuppern wollen, 
was wir außer Übungsabenden noch zu bie-
ten haben... 
Es wird spritzig - kommt einfach vorbei!!! 
Wir freuen uns - Euer DRK 
 
 
DRK-Kreisverband Freiburg 
Rotes Kreuz im Kreisverband Freiburg 
zahlreich bei Veranstaltungen an Pfings-
ten präsent 
-Zehn Versorgungen und ein Transport bei 
Radrennen in der Region Freiburg- 
  
Freiburg (drk). Die ehrenamtlichen Kräfte 
im DRK-Kreisverband Freiburg waren über 
Pfingsten 2024 zahlreich bei Veranstaltun-
gen rund um Freiburg präsent. Unter ande-
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rem waren und sind sie bei Spielen des SC 
Freiburg oder der Frühjahrsmess‘ Freiburg 
im Dienst. Dabei werden mehrere hundert 
Stunden ehrenamtliches Engagement für 
das DRK geleistet. 
  
Einsatz bei Radrennen 
  
Die ehrenamtlichen Helfer des DRK-Orts-
vereins Merdingen betreuten mit einem 
Sanitätswachdienst am Pfingstmontag ein 
umfängliches Radrennen in Merdingen 
(Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). 
Hierbei hatten die 14 ehrenamtlich Helfen-
den des Ortsvereins mit der Besatzung ei-
nes DRK-Krankentransportwagens bei den 
fünf (zehn in 2023/2022 fünf ) Versorgungen 
vorwiegend Schürfwunden oder Erschöp-
fungen zu behandeln. In diesem Jahr gab 
es einen Transport in die Klinik, im Vorjahr 
musste kein Patient in eine Klinik gebracht 
werden. 
  
Bereits am Pfingstsonntag waren vier  eh-
renamtliche Angehörige des DRK-Ortsver-
eins Bischoffingen bei einem weiteren Rad-
rennen in Vogtsburg-Achkarren präsent und 
hatten hier fünf (in 2023 waren es 7 und in 
2022 waren es 12) Versorgungen zu behan-
deln. In diesem Jahr gab es keinen Transport 
in eine Klink. Im vergangenen Jahr erfolg-
ten nach der medizinischen Begutachtung 
der sieben Personen fünf Transporte in eine 
Klinik. Dafür waren mehrere DRK-Rettungs-
wagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshub-
schrauber der DRF erforderlich. 
  
Unsere Bild von Matthias Reinbold zeigt 
einen Blick auf die Rennstrecke mit Einsatz-
kräften in Merdingen. 
 

 
 
Musikverein  
Merdingen
Nächste Proben 
Donnerstag, 23.05.2024 20:00 Uhr  
Donnerstag, 06.06.2024 20:00 Uhr  
  
Auftritte  
Donnerstag, 30.05.2024 Fronleichnam  
  
-Logo Jugendkapelle Merdingen- 
  
Nächste Proben 
Bläserklasse: Montags von 15:30 - 16:30 
Uhr im gelben Salon der Hermann-Brom-
mer-Schule 

Jugendorchester: Montags von 18:00 - 19:00 
Uhr 

Landjugend 
Merdingen
Unser aktuelles Plänle: 
29.05.2024 offener Gruppenraum
30.05.2024 Prozession 
05.06.2024 „Zeugs richten“ - fürs Grümpel-
turnier 
07.06.2024 Aufbau Grümpelturnier
08.06.2024 Grümpelturnier & Neonparty 
09.06.2024 Abbau 
12.06.2024 neus Plänle
29.06.2024 Sommernachtsball Ihringen 
19.06.2024 Sommerfest 
  
Alle genauen Treffpunkte findet Ihr immer 
aktuell in der Whatsappgruppe. 
 
 
Landfrauenverein 
Merdingen e. V.
Ausflug nach Gengenbach 
Am Samstag, 29. Juni  werden wir einen 
Ausflug machen. Abfahrt ist um 10.30 Uhr 
an der Hermann-Brommer-Schule. Zum 
Mittagessen werden wir in der Marktscheu-
ne in Berghaupten erwartet. Hier besteht 
die Möglichkeit zum Einkauf der regionalen 
Produkte.  
Den Nachmittag verbringen wir bei Familie 
Harter auf dem Sesterhof in Gengenbach 
mit einer Führung über den Bauernhof, dort 
werden wir auch Kaffee und Kuchen serviert 
bekommen. Danach machen wir uns über 
den Schwarzwald auf den Heimweg. Ge-
fahren werden wir vom Busunternehmen 
Schaber.  
Herzliche Einladung an alle die Interesse ha-
ben mitzufahren, Frauen und Männer, Eltern 
mit Kindern. 
Zu den Kosten:  
Für Führung, Kaffee und Kuchen, Eigenanteil 
Bus insgesamt 20€ für Mitglieder; Nichtmit-
glieder 25€ 
Die Kosten für das Mittagessen in der Markt-
scheune trägt jeder selbst. Dies wird vor der 
Abfahrt abgefragt und bestellt.  
Anmelden könnt Ihr Euch bis spätestens 
15. Juni  bei Sigrid Schnurr Tel.: 952830 oder 
per E-Mail: info@landfrauenverein-merdin-
gen.de 
Das Vorstandsteam der LandFrauen Merdin-
gen 
  
 
Generalversammlung 2024  
Unsere diesjährige Generalversammlung 
findet am Donnerstag, 20. Juni um 19 Uhr 
im Gruppenraum in der alten Schule statt.  
Sundowner auf dem Tuniberg 
Am Freitag, 12. Juli um 19 Uhr treffen wir uns 
auf dem Tuniberg zum Cocktail trinken.  
Besuch des Lavendelhofs  
Am Montag, 22. Juli um 17 Uhr besichtigen 
wir den Kaiserstühler Lavendelhof.  
  
Bitte merkt Euch diese Termine schon mal 
vor. Weitere Infos zu Anmeldung, Tagesord-
nung etc. folgen.  
Euer Vorstandsteam 

 

ASV 
Merdingen 
Aktive 
Vorschau 
Samstag, 25.05., FC Rimsingen - ASV Merdin-
gen: 17:00 Uhr 
Samstag, 25.05., FC Rimsingen II - ASV Mer-
dingen II:  15:00 Uhr  
  
Jugend 
Ergebnisse 
A-Jugend: SG Kaiserstuhl-Tuniberg - SG 
Hochdorf: 3:1 
D-Jugend: SG Rimsingen - SF Eintracht 
Freiburg IIII: 2:2 
  
Sponsor der Woche 

 
 

AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT

 
Die Gemeinde Ihringen sucht zum nächst-
möglichen

Zeitpunkt eine/n: 
  
•	 Integrationskraft in der Neulinden-

schule mit einem Beschäftigungsum-
fang von 28 Wochenstunden 

•	 Schulsozialarbeiter/in mit einem Be-
schäftigungsumfang von 50 %; 

  
Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstr. 42, 
79241 Ihringen, Tel.: 07668/7108-22 
Nähere Informationen zu der Ausschrei-
bung finden Sie unter www.Ihringen.de 
 
 
Heimische Arten-
vielfalt entdecken 
Erleben Sie die faszinieren-
de Natur auf Exkursionen 
rund um den Kaiserstuhl, 
den Tuniberg und die March 
und besuchen Sie die Ausstellungen im Na-
turzentrum Kaiserstuhl in Ihringen. 
Es erwartet Sie eine Fotoausstellung zu 
Groß- und Greifvögeln fotografiert zwischen 
Kaiserstuhl und Tuniberg von den Fotogra-
fen Hannes Bonzheim und Ekkehard Mantel. 
Eine Gemäldeausstellung von der Breisa-
cher Künstlerin Ingrid Wenz-Gahler präsen-
tiert 21 kleine gemalte Schätze der FAUNA 
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und FLORA vom KAISERSTUHL. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
Öffnungszeiten: 
Montag + Donnerstag 10 - 12 Uhr, Samstag 
16 - 18 Uhr 
Geschlossen vom 30.5. bis 3.6. aufgrund 
der Ihringer Weintage 
  
Den Flyer mit unserem abwechslungsrei-
chen Jahresprogramm erhalten Sie in den 
örtlichen Tourist-Informationen, Rathäusern 
oder unter www.naturzentrum-kaiserstuhl.
de. 
Kinder bis zwölf Jahre nehmen kostenfrei 
teil. Viele Treffpunkte sind mit dem ÖPNV 
erreichbar. 
  
Donnerstag, 23.5., 19.30 Uhr 
Bildvortrag: Faszination Naturfotografie 
Ein junger Naturfotograf nimmt Sie mit auf 
eine Reise durch unsere heimische Arten-
vielfalt: von Kleinvögeln über Eulen und 
Greifvögeln bis hin zu versteckten Wundern 
vor unserer Haustüre. Ihringen, Bürgersaal 
im Rathaus, Hannes Bonzheim, 7 €, ÖPNV, 
ohne Anmeldung 
  
Freitag, 24.5., 16 - 19 Uhr 
Achtsam die Vogelwelt erleben 
Wir begegnen der vielfältigen Vogelwelt. 
Wie kommen wir den Vögeln näher, ohne 
sie in ihrem Alltag zu stören (4 km)?   Ih-
ringen, P beim Friedhof, August-Meier-Weg, 
Ekkehard Mantel, 8 €, ÖPNV, bitte Fernglas 
mitbringen, Anmeldung unter 3me@pos-
teo.de 
  
Samstag, 25.5., 9 - 11.30 Uhr 
Vogelwelt am Belschberg 
Entdecken Sie zusammen mit einem jungen, 
ambitionierten Ornithologen Bienenfresser, 
Schwarzkehlchen, Wiedehopf, Zaunammer 
u.a. (6 km). Wasenweiler am Bahnhof, Han-
nes Bonzheim, 7 €. Bitte Fernglas mitbrin-
gen. Anmeldung unter hannes.bonzheim@
gmail.com 
  
Sonntag, 26.5., 15 - 18.30 Uh 
Wein und Kräuter im Tuniberg auf der 
Rebhisli-Tour 
Mit Winzerin und Kräuterpädagogin erhal-
ten Sie bei herrlichen Ausblicken Einblicke in 
Weinbau und Pflanzenvielfalt. Genießen Sie 
die Burgunderweine (4 km). Gottenheim am 
Bahnhof, Bärbel Höfflin-Rock, 20 € inkl. Wein, 
Anmeldung  Tel. 07665 972035 
  
Samstag, 1.6., 8.30 - 12.30 Uhr 
Abseits der Hotspots die Vogelvielfalt er-
leben 
Der Kaiserstuhl bietet mehr als nur Bienen-
fresser und Wiedehopf; achtsame Wande-
rung zu weniger bekannten Arten (7 km). 
P Bahlinger Eck, zw. Bahlingen und Schelin-
gen auf dem Pass, Mitfahrgelegenheit ab Bf 
Bahlingen möglich, Ekkehard Mantel, 8 €, 
bitte Fernglas mitbringen. Anmeldung  un-
ter   3me@posteo.de 
  
Samstag, 1.6., 18 - 20 Uhr 
Orchideen im Abendlicht 
Wir genießen die Naturvielfalt und den 
Orchideenreichtum in abendlicher Ruhe im 

Liliental (3 km). Liliental zw. Ihringen und 
Wasenweiler, Brunnen vor Gasthaus Lilie, 
Hannelore Heim, 7 €, ohne Anmeldung 
  
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwald-
verein e.V.
Birgit Sütterlin
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10 - 12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gemeidearbeiter in (a) 
 
 
Das packen Sie an 
> Sie pflegen und kontrollieren die Grün- und Außenanlagen in Opfingen und übernehmen hierfür auch 

den Winterdienst, der über ein Räum- und Streuplan inkl. Rufbereitschaft geregelt ist 
> Sie sind zuständig für den örtlichen Maschinen- und Gerätepark inkl. deren Wartung und nehmen bei 

Bedarf kleinere Reparaturen vor 
> Hausmeisterdienste wie z. B. die Überwachung der Heizungsanlage, kleinere Reparaturen an 

Gebäuden oder das Herrichten der Räume für verschiedene Veranstaltungen und die 
Abwesenheitsvertretung des Hausmeisters in der Tunibergschule, Tuniberghalle etc. gehören ebenfalls 
zu Ihren Aufgaben 

> Sie übernehmen den Friedhofs- und Bestattungsdienst in Opfingen. Dazu gehört u. a. das Öffnen bzw. 
Schließen der Gräber oder Sie helfen bei Bestattungen mit und halten die Einsegnungshalte instand 
und sauber 
 

 
Ihr Werkzeugkoffer 
> Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im handwerklichen, gärtnerischen oder landwirtschaftlichen 

Bereich und besitzen den Führerschein der Klasse B, BE und L 
> Berufserfahrung und handwerkliches Geschick sowie Erfahrung in der Bedienung von Maschinen und 

technischen Anlagen sind von Vorteil 
> Selbständiges und lösungsorientiertes Arbeiten, Flexibilität, Teamfähigkeit und freundliches Auftreten 

ist für Sie selbstverständlich 
 
 

Wir bieten 
> Ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Vollzeit mit Bezahlung nach Entgeltgruppe 5 TVöD 
> Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen Team 
> Attraktive Arbeitgebervorteile wie ein hoher Zuschuss zum JobTicket, eine Mitgliedschaft bei Hansefit, 

Fahrradleasing, eine zusätzliche Betriebsrente sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote und 
vieles mehr 

 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Kappeler, 07664 504010. 
 
Bewerben Sie sich hier online bis 23.06.2024 (Kennziffer E8322). 
 

Die Stadt Freiburg sucht Sie für die Ortsverwaltung Opfingen als 

 

Das Sommersemester der Jugendmusik-
schule hat begonnen 
Es gibt noch freie Plätze bei Klavier, 
Keyboard, Akkordeon und Violine 
Schnuppertermine können vereinbart 
werden 
Im April hat das Sommersemester der 
Jugendmusikschule Westlicher Kaiser-
stuhl-Tuniberg (JMS) begonnen. In man-
chen Fächern gibt es noch freie Plätze, wie 
zum Beispiel bei Klavier, Keyboard, Akkor-
deon und Violine. Bei Interesse können über 
die JMS-Geschäftsstelle Schnuppertermine 
mit den Lehrkräften vereinbart werden. 
 
Auf der JMS-Homepage unter www.jugend-
musikschule-breisach.de gibt es ausführliche 
Informationen zu allen Unterrichtsfächern 
und auch Klangbeispiele zu den verschiede-
nen Instrumenten. Weitere Auskünfte zum 

Unterricht und zur Anmeldung gibt es bei der 
Geschäftsstelle der Jugendmusikschule 
Westlicher Kaiserstuhl-Tuniberg
Maria-Montessori-Str.1, 79206 Breisach, in 
den Schulzeiten geöffnet Montag bis Frei-
tag von 10.00-12.00 Uhr, Donnerstag von 
14.00-17.00 Uhr. Telefon 07667-1846, Fax 
07667-942876
Anfragen per E-Mail an die jms.brei-
sach@t-online.de sind auch in den Pfingst-
ferien möglich. 
  
 
33. KUNST.MARKT.GENUSS. – 
Markt der schönen Dinge 
am 25. & 26. Mai 2024 in Vogts-
burg-Burkheim 
Wir laden ein zum 33. KUNST.MARKT.GE-
NUSS. – Markt der schönen Dinge in die 
historische Burkheimer Altstadt. Vom his-
torischen Stadttor bis hin zur traumhaften 
Schlosskulisse präsentieren am letzten Mai-
wochenende, 25. & 26. Mai 2024, 11 bis 18 
Uhr, mehr als 70 Aussteller ein vielfältiges 
Angebot rund um Kreativität, Kunst, Kultur 
und Genuss. 
 
Freuen Sie sich auf Highlights wie die male-
rische Weinprobe mit der Bereichsweinprin-
zessin von Kaiserstuhl & Tuniberg, unsere 
Kreativwerkstatt bei der Sie selber zu Künst-
lern werden können, die Sonnenterrasse im 
Schlossgarten der Schlossruine Burkheim, 
bei der Sie den atemberaubenden Blick über 
den Kaiserstuhl bei leckeren Weincocktails 
und Livemusik im gemütlichen Loungebe-
reich genießen können und vieles mehr. 
 
Die bezaubernde Atmosphäre Burkheims, 
die familiäre Stimmung, die originellen 
Marktstände sowie ein vielfältiges Rahmen-
programm lassen den Besuch des KUNST.
MARKT.GENUSS. für die ganze Familie zu ei-
nem Erlebnis werden. 
 
Weitere Informationen zur Veranstaltung 
unter kunstmarktgenuss.de 
  
 
5. Kaiserstühler Burgunder-
tour an Fronleichnam, 30. Mai 
2024, in Vogtsburg-Schelingen 
Entdecken Sie die einzigartige Schönheit 
und Vielfalt der Region rund um Vogtsburg 
im Kaiserstuhl, bei der 5. Kaiserstühler Bur-
gundertour an Fronleichnam, 30. Mai 2024. 
5 km Wanderweg führen durch die besten 
Weinlagen von Vogtsburg-Schelingen. Neun 
Genussstationen, 25 Weingüter und Winzer-
genossenschaften sowie Gastronomen aus 
Vogtsburg im Kaiserstuhl bieten Ihnen kuli-
narische Highlights entlang der Tour. 
  
Starten Sie die Kaiserstühler Burgundertour 
zwischen 11 und 15 Uhr an einer der drei 
Einlassstationen Weingut Gregor & Thomas 
Schätzle, Wein & Wiese beim Bolzplatz in 
Schelingen oder am Standort Schelinger 
Kreuz zwischen Schelingen und Altvogts-
burg. Die Tour ist kinderwagentauglich und 
kann in beide Richtungen gegangen wer-
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den. Lassen Sie die Wanderung ausklingen 
bei der Afterparty mit offener Weintheke 
und Livemusik im Weingut Gregor & Thomas 
Schätzle. Freuen Sie sich auf einen erlebnis-
reichen Tag voller Wein, Natur und Musik auf 
der Kaiserstühler Burgundertour in Vogts-
burg-Schelingen. 
  
Weitere Informationen und Tickets unter 
burgundertour.de. 
  
 

„Bäume pflanzen am 8. Juni im 
Bürger-Landwirte-Projekt
Herzliche Einladung zum Baum-Willkom-
men im Motto „Landwirte und Bürger ge-
meinsam für Klimaschutz durch Hecken 
und Bäume“. Es ist der Abschluss des 6-mo-
natigen Gemeinschaftsprojektes, das vom 
baden-württembergischen Programm 
„Kickstart Klima“ unterstützt wurde und 
seinen Anfang auf Breisacher Feldern nahm 
(s. BZ 24. April, Stichwort „Natur und Land-
wirtschaft“). Durch Ihre Mithilfe kämen nun 
einige neue Bäumchen auch in die Ebe-
ne und Reben nordöstlich des Tunibergs. 
Menschen der Landwirtschaft tun oft schon 
viel für Natur und Gesellschaft, ohne dass 
man es mitbekommt oder irgendwie ho-
noriert. Dabei ist das ökonomische Korsett 
bei vielen Landwirten immer enger. Trotz-
dem: Ackerbäume und Hecken sind wichtig 
für Klima, Artenvielfalt bis hin zur Tradition 
der Landschaft. Was können Verbraucher 
und Mitbewohner tun, damit den Bewirt-
schaftern genügend Freiraum für solche 
Dinge bleibt? 
 
Am 8. Juni mitspaten oder auch nur dabei 
sein setzt ein Zeichen. Treffpunkt ist 11 Uhr 
am Hof von Edeltraud Ambs, Im Ried 4, Got-
tenheim. Danke auch Manuel Maucher vom 
benachbarten Hof. Für Infos oder bei Ide-
en für potentiell zukünftige Feldstandorte: 
Forstw. Carola Holweg, mail@carola-holweg.
de, 01525-2337784.“ 
 
 

11.06.2024: Online-Workshop für 
Grenzgänger:innen zur Krankenversiche-
rung und zum Anspruch auf Leistungen 
in Deutschland und in Frankreich 
Die INFOBEST Vogelgrun/Breisach und das 
trinationale Kompetenzentrum TRISAN or-
ganisieren einen Online-Workshop, der der 
Krankenversicherung und den Leistungen 
für Grenzgänger:innen in Frankreich und 
Deutschland gewidmet ist. Dieser Workshop 
wird in Zusammenarbeit mit der Caisse Pri-
maire d‘Assurance Maladie Moselle (CPAM) 
und der AOK Südlicher Oberrhein organi-
siert. 
  
Der Workshop findet am Dienstag, den 
11. Juni 2024, von 12:30 bis 14:00 Uhr per 
Videokonferenz auf Zoom statt.  Er rich-
tet sich sowohl an Grenzgänger:innen, die 
in Deutschland arbeiten und in Frankreich 
wohnen, als auch an Grenzgänger:innen, die 

in Frankreich arbeiten und in Deutschland 
wohnen, sowie an alle an diesem Thema in-
teressierten Personen. 
  
Er wird in Form einer interaktiven Präsenta-
tion stattfinden, bei der die Teilnehmenden 
ihr Wissen überprüfen können und die an-
wesenden Expert:innen die wichtigsten In-
formationen über die Krankenversicherung 
von Grenzgängern:innen geben werden: In 
welchem Land bin ich krankenversichert? 
Kann ich mich in meinem Wohnland behan-
deln lassen? Soll ich eine Versichertenkarte 
dort beantragen? Was ist zu beachten, im 
Fall einer Krankmeldung, bei der Mitversi-
cherung von Familienangehörigen oder bei 
Telearbeit? Wie sieht es mit meiner Kranken-
versicherung bei Rentenbeginn aus? 
  
Die Veranstaltung ist kostenfrei und steht 
allen offen, eine Anmeldung ist erforder-
lich. Sie können sich ab sofort anmelden 
unter: https://survey.lamapoll.de/on-
line-workshop-atelier-virtuel-11.06.2024 
(Anmeldeschluss: Mittwoch, 5. Juni 2024). 
Während des gesamten Workshops wird 
eine Simultanübersetzung angeboten. 
  
Die INFOBEST Vogelgrun/Breisach und 
TRISAN organisieren einen weiteren On-
line-Workshop am Dienstag, den 2. Juli 
2024 zum Thema „Grenzüberschreitender 
Zugang zur Gesundheitsversorgung“ Dieser 
zweite Workshop richtet sich speziell an die 
Bewohner:innen unserer Grenzregion, die 
keine Grenzgänger:innen sind und sich im 
Nachbarland behandeln lassen möchten. 
  
Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an das Team der INFOBEST Vogelgrun/
Breisach: +49 (0) 7667 83299 / +33 (0) 3 89 
72 04 63 / vogelgrun-breisach@infobest.eu 
  
---------- 
 
02.07.2024: Online-Workshop zu 
Behandlungen im Nachbarland (Frank-
reich/ Deutschland) für Nicht-Grenzgän-
ger:innen 
Die INFOBEST Vogelgrun/Breisach und 
das trinationale Kompetenzentrum TRI-
SAN organisieren einen Online-Workshop. 
Er widmet sich dem Zugang zu Behand-
lungen in Frankreich und Deutschland für 
Nicht-Grenzgänger:innen oder diejenigen, 
die keinen Grenzgängerstatus aufgrund 
von Rente oder Arbeitslosigkeit mehr ha-
ben (werden). Dieser Workshop wird in 
Zusammenarbeit mit der Caisse Primaire 
d‘Assurance Maladie Moselle (CPAM), der 
AOK Südlicher Oberrhein, EU-PATIENTEN.DE 
(DVKA) und dem Centre National de Soins à 
l’Étranger (CNSE) organisiert. 
  
Der Workshop findet am Dienstag, den 
2. Juli 2024, von 12:30 bis 14:00 Uhr per 
Videokonferenz auf Zoom statt.  Er richtet 
sich an Personen, die in ihrem Wohnland 
(Deutschland / Frankreich) versichert sind 
und sich über Behandlungen im Nachbar-
land informieren möchten. 
  
Er wird in Form einer interaktiven Präsenta-
tion stattfinden, bei der die Teilnehmenden 

ihr Wissen überprüfen können und die an-
wesenden Experten:innen die wichtigsten 
Informationen über den Zugang zu Leistun-
gen für Nicht-Grenzgängern:innen geben 
werden: Für welche Behandlungen kann ich 
meine Europäische Krankenversicherungs-
karte im Nachbarland nutzen? Brauche ich 
bei einer Behandlung im Nachbarland eine 
Vorabgenehmigung meiner Krankenkasse? 
Was ist bei Notfällen in Grenznähe zu beach-
ten? 
  
Die Veranstaltung ist kostenfrei und 
steht allen offen, eine Anmeldung ist 
jedoch erforderlich. Sie können sich ab 
sofort anmelden unter: https://survey.la-
mapoll.de/online-workshop-atelier-vir-
tuel-02.07.2024 (Anmeldeschluss: 26. 
Juni 2024). Während des gesamten Work-
shops wird eine Simultanübersetzung 
angeboten. 
  
Bitte beachten Sie, dass sich dieser Work-
shop nicht an Personen mit Grenzgän-
ger:innen-Status richtet, für die besondere 
Bedingungen für Behandlungen in beiden 
Ländern gelten. Für Grenzgänger:innen or-
ganisieren INFOBEST Vogelgrun/Breisach 
und TRISAN einen weiteren Online-Work-
shop am Dienstag, den 11. Juni 2024. 
  
Informationen: +49 (0) 7667 83299 / +33 
(0) 3 89 72 04 63 /  vogelgrun-breisach@
infobest.eu 
  
 
Schwarzwaldverein Freiburg-
Hohbühl e.V. 
60 Jahre Wander-Partnerschaft bei 
Freiburg gefeiert -Schwarzwaldver-
ein-Präsident gratuliert- 
Bollschweil/Freiburg (mr). Rückblick auf eine 
besondere grenzüberschreitende Partner-
schaft konnte jetzt zwischen der Compagnie 
Belfort-Loisirs-CBL und dem Schwarzwald-
verein Freiburg-Hohbühl e.V. in Bollschweil 
bei Freiburg gehalten werden.  
Im Vereinsheim Berglusthaus des Schwarz-
waldvereins auf Gemarkung des Orts-
teils St.Ulrich feierten rund 150 Gäste aus 
Deutschland und Frankreich jüngst das 
60-jährige Bestehen der Partnerschaft. Zu 
den Gratulanten zählten unter anderem 
Jörg Wagner, Bürgermeister der Gemeinde 
Bollschweil und der Präsident des Schwarz-
waldvereins, Meinrad Joos. Wagner dankte 
dem Verein für sein langjähriges Engage-
ment in St.Ulrich und wünschte der Partner-
schaft weiterhin viele schöne Begegnungen. 
Präsident Joos hob die Verbindung hervor, 
die für Europa wichtig sei. So sei weiter ein 
lebendiger Austausch zwischen den beiden 
Ländern möglich. Dies förderten beide Ein-
richtungen vorbildlich mit ihren zahlreichen 
Treffen über Wanderungen hinaus. 
Der Präsident der CBL, Jean-Pierre Godeau, 
zeigte sich in seiner Ansprache zuversicht-
lich, daß hier der Austausch in den kommen-
den Jahren weiter aktiv fortgesetzt werde. 
Bestes Beispiel sei in wenigen Tagen eine 
gemeinsame Kultur-Reise in Frankreich oder 
der gemeinsame Besuch des Weihnachts-
marktes Konstanz im Dezember 2024. Und 
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auch für das kommende Jahr gebe es bereits 
feste Termine zum gemeinsamen Austausch 
diesseits und jenseits des Rheins. 
Matthias Reinbold, neuer Vorsitzender des 
Schwarzwaldvereins Freiburg-Hohbühl e.V., 
überreichte zusammen mit dem Ehrenvor-
sitzenden Manfred Metzger eine Erinne-
rungs-Urkunde zum Jubiläum der Partner-
schaft an Präsident Godeau. 
Musikalisch begleitet wurde die Feierstunde 
von der Jagdhornbläsergruppe Hexental. 
Bei bestem Wetter feierten die Teilnehmen-
den anschließend im Wanderheim das Part-
nerschafts-Jubiläum mit schönem Blick bis 
zum Elsaß. 
Die gemeinsamen Wanderungen und Ver-
anstaltungen sind natürlich offen für Gäste. 
Mehr Informationen dazu unter www.frei-
burg-hohbuehl.de sowie bei Facebook und 
Instagram. 
Der Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl 
e.V. hat derzeit über 800 Mitglieder und bie-
tet fast täglich Termine rund um das Thema 
Wandern an - natürlich ebenfalls gerne für 
Gäste. Im kommenden Jahr kann der Verein 
bereits das 120-jährige Bestehen feiern. 
  
Unser Bild zeigt die Übergabe der Urkunde 
von Ehrenvorsitzenden Manfred Metzger, 
Vorsitzender Matthias Reinbold, Jean-Pierre 
Godeau und Meinrad Joos. (von links nach 
rechts) 
 

Schwarzwaldverein Freiburg-Hohbühl e.V. 
 
 

Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Kraftquelle Wald  
Eine Auszeit in der Natur 
Mit Aufenthalten im Wald führen wir Sie 
achtsam ein in das Erleben der Natur. Die 
regenerierende Kraft der Natur und des Wal-
des wird aktiv erfahren und der Zugang an-

hand praktischer Stille- und Entspannungs-
übungen als „Waldbaden“ erlebt. 
Die herrliche Landschaft rund um St. Ulrich 
lädt dazu ein, die Magie und die Geheimnis-
se des Waldes zu erkunden. 
  
Termin: 21. – 23. Juni 2024 
Ort: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Leitung: Miriam Baldes, Andrea Kenk 
Info und Anmeldung: www.bksu.de 
 

WEITERBILDUNGEN

Bundesagentur für Arbeit 
Agentur für Arbeit Freiburg
Lehener Straße 77, 79106 Freiburg 
 
•	 Aus der Vortragsreihe „Von der Uni in 

den Beruf“ - Soziales Unternehmertum
Soziale Wirkung als Geschäftsmodell - am 
Donnerstag, 6. Juni, geben Felix Endrejat 
und Lukas Oettle eine Einführung in das So-
ziale Unternehmertum. Die Veranstaltung 
beginnt um 18:15 Uhr im Kollegiengebäude 
I (Hörsaal 1009) der Albert-Ludwigs-Univer-
sität Freiburg und endet voraussichtlich um 
19:45 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
  
Die Referenten geben eine kurze Einfüh-
rung ins Sozialunternehmertum. Darüber 
hinaus wird die Grünhof e. V. als Anlaufstelle 
für Gründungsinteressierte und ein Star-
tup, das mit Unterstützung der Grünhof e. 
V. den Gründungsprozess durchlaufen hat, 
vorgestellt. So bietet die beneFit e. V. einen 
barrierearmen Zugang zu Sport und Bewe-
gung mit dem Ziel, Menschen in prekären 
Lebenslagen die vielfältigen Wirkungen von 
Sport auf physischer, psychischer und sozia-
ler Ebene erlebbar zu machen. 
  
Felix Endrejat ist Programm-Manager Caring 
Communities und Gründungsberater, Social 
Innovation Lab im Grünhof e.V. – Verein für 
gesellschaftliche Innovation. Lukas Oettle 
ist geschäftsführender Vorstand des Startup 
beneFit e.V. 
  
Die Veranstaltung ist Teil der Vortragsreihe 
„Von der Uni in den Beruf“, die in Koopera-
tion von Agentur für Arbeit Freiburg und 
dem Service Center Studium der Albert-Lud-

wigs-Universität für Studierende und Hoch-
schulabsolventen organisiert wird. 
  
•	 Für Quereinsteiger - Königinnen und 

Könige der Straßen
Am Mittwoch, 5. Juni, findet im Berufsin-
formationszentrum der Agentur für Arbeit 
Freiburg, Lehener Straße 77, ein Job-Speed-
Dating mit namhaften Logistikunternehmen 
aus der Region statt. Ziel ist eine Tätigkeit als 
„Berufskraftfahrerin“ oder „Berufskraftfah-
rer“. Darüber hinaus gewährt Tobias Lang, 
Geschäftsführer des Verkehrsgewerbes 
Baden e.V., Einblicke in das Berufsbild des 
„Berufskraftfahrers“ und der „Berufskraft-
fahrerin“. Die Veranstaltung beginnt um 10 
Uhr und dauert zwei Stunden. Interessierte 
am Job-Speed-Dating schreiben bis 30. Mai 
eine E-Mail an Freiburg.Arbeitgeber@ar-
beitsagentur.de. 
  
Zielgruppe sind Beschäftigte und Erwerbs-
lose, die sich beruflich neu orientieren und 
im Transportgewerbe tätig sein wollen. Eine 
Fahrerlaubnis zum Führen von Lastkraftwa-
gen ist eine gute Voraussetzung, aber nicht 
unbedingt erforderlich. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können dessen Erwerb 
sowie weitere Teilqualifizierungen bis hin 
zum anerkannten Berufsabschluss finanziell 
gefördert werden. 
  
Das Job-Speed-Dating ist eine Kooperation 
der Agentur für Arbeit Freiburg mit dem Ver-
band des Verkehrsgewerbes Baden e. V. 
  
•	 Berufs- und Studienberatung „Abi 2024 

– was dann?“
Am Dienstag, 4. Juni, von 9:00 bis 12:00 Uhr, 
sowie am Donnerstag, 6. Juni, und Diens-
tag, 13. Juni, jeweils von 13:30 bis 16:00 Uhr, 
bietet die Berufs- und Studienberatung der 
Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 
77, zusätzliche Beratungstermine an. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Ratsuchenden melden sich an den Akti-
onstagen am Empfang im Berufsinforma-
tionszentrum. Die Einzelberatungen sind 
kostenfrei. 

Die zusätzlichen Beratungstermine richten 
sich an Schülerinnen und Schüler, die ge-
rade das Abitur oder die Fachhochschul-
reife abschließen und noch Fragen zu den 
Möglichkeiten nach dem Schulabschluss 
haben oder noch nicht wissen, wie es für sie 
weitergeht. Die Themen reichen dabei von 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
und deren Zugänge, bis hin zu den Überbrü-
ckungsmöglichkeiten. 

Ende
des redaktionellen Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
WEISSER KIRSCHTOMATEN-SPARGEL: 
Spargel zu zwei Dritteln schälen (von oben zum 
Stangenende hin). Die holzigen Enden großzügig 
abschneiden. Jeden Spargel schräg  in vier Teile 
schneiden. In zwei Pfannen Butterschmalz erhitzen. 
Je die Hälfte der Spargelteile (Halbieren gilt auch für 
die anderen Zutaten) zusammen mit Puderzucker ca. 
4 bis 5 Min. braten. Frühlingszwiebeln kurz mitbraten 
und zuletzt erst folgen die Kirschtomaten. Nun die 
Butter unterrühren. Abschließend abschmecken mit 
Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer.

PARMESAN-DRESSING: 
Sardellenfi lets kurz unter fl ießendem, sehr lauwar-
mem Wasser abbrausen. Dann fein hacken, Knob-
lauch ebenso. Parmesan, Knoblauch und Sardellen 
mit der Créme fraîche, dem Joghurt und der Milch 
verrühren. Etwas salzen und pfeffern. Zum Schluss 
kommt noch 1 Spritzer Zitronensaft zur Abrundung 
hinzu, alles gut verrühren und abschmecken (ggf. 
nachwürzen, aber Vorsicht: die Sardellenfi lets sind 
schon salzig!).

EIER-CARPACCIO: 
Eier schälen und in dünne Scheiben schneiden, auf 
einer Platte verteilen. Salzen, pfeffern.
4. AVOCADO-DIP: Avocados halbieren, den Stein 
herauslösen. Die Avocado-Hälften mit Tabasco, 
Honig, Zitronensaft und dem Frischkäse mit dem 
Stabmixer pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken und in 4 Glastellerchen verteilen, zum Carpac-
cio stellen.

RICOTTAWAFFELN: 
Ricottakäse in einer großen Schüssel glattrühren, die 
Milch dazu gießen und zu einer Creme verrühren. 
Das Mehl unter ständigem Rühren hinzufügen und 
zu einem dickfl üssigen Tropfteig verarbeiten (ggf. Je 
nach Konsistenz etwas Mehl oder Milch hinzufügen). 
Zum Schluss das Backpulver sowie etwas Salz unter-
rühren. Abschmecken. Das Waffeleisen einschalten 
und nach Hersteller-Anleitung die Waffeln backen.

Tipps & Tricks
Spargel sollten beim Kauf gerade und 

knackig sein, geschlossene Köpfe haben. 

Helle, saftige Schnittstellen sind weitere 

Qualitätsmerkmale. Frischer Spargel verströmt 

zudem ein angenehmes Duftaroma. Parmesankäse 

lässt sich z. B. durch Grana Padano ersetzen. Eine 

preisgünstigere Alternative ist Gouda-Käse. In 

der veganen Küche nimmt man statt Parmesan 

gemahlene Pinienkerne oder Mandeln. Den 

Avocadokern in Pulverform zum Müsli 

geben oder rösten und als Salat-Top-

ping nehmen.
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KIRSCHTOMATEN-SPARGEL AUS DER PFANNE 

AN PARMESANDRESSING MIT EIER-CARPACCIO, 

AVOCADO-DIP UND RICOTTAWAFFELN 

ZUTATEN 
FÜR JEWEILS 4 PORTIONEN
WEISSER KIRSCH-
TOMATEN-SPARGEL
1600 g Weißer Spargel
4 EL Butterschmalz
2 EL Puderzucker
200 g Frühlingszwiebeln
200 g Kirschtomaten, 
gehäutet, geviertelt
40 g Butter
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
2 Prisen Cayennepfeffer

PARMESAN-DRESSING
3 Sardellenfi lets in Öl 
eingelegt
1 Knoblauchzehe, geschält
60 g Parmesan, fein ge-
rieben
100 g Créme fraîche
150 g Joghurt (3 - 3,5%)
150 ml Milch
Salz, Pfeffer
1 Spritzer Zitronensaft

EIER-CARPACCIO
6 hartgekochte Eier
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle

AVOCADO-DIP
3 Avocado, geschält
grüne Tabasco-Sauce
3 TL Honig
50 ml frischer Zitronen-
saft
60 g Frischkäse natur 
(fettarm)
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle

RICOTTAWAFFELN
450 g frischer Ricottakäse
50 – 60 ml Milch
100 g Mehl
½ Päckchen Backpulver
Salz
AUSSERDEM: 
Elektr. Waffeleisen



WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Fronleichnahm, 30. Mai 2024 ändert  
sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 22 spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 22 Fronleichnahm 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 22 
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!

Dr. Tessa Traeger
Rechtsanwältin

Erbrecht –• Verkehrsrecht • Mietrecht

Gottenheimer Straße 15, 79268 Bötzingen
Fon: 07663 93190 Mail: kanzlei@kanzlei-traeger.de

www.kanzlei-traeger.de 

Guten Tag,
welcher Landwirt kann mir meinen Acker
(ca. 600 qm in Merdingen) mähen, eggen, fräsen?

Bernhard Schaub, Langgasse 19, Merdingen,
0172 764 33 19 / info@v3s.de

Guten Tag,
Zimmermann für Errichtung eines Scheunen-Vordachs 
mit Ziegel-Eindeckung, in Merdingen gesucht. Material 
kann gestellt werden. Kein Zeitdruck.

Bernhard Schaub, Merdingen, 
0172 764 33 19

DRUCKSACHEN GANZ 
NACH IHREN WÜNSCHEN.
Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrer Anfrage.

  07771 9317-932      print@primo-stockach.de www.primo-stockach.de



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



SONDERSEITEN
STARKE THEMEN    IDEALES WERBE-UMFELD

KW KOMBI THEMA ERSCHEINUNGSORTE AZ*

24 612 Lokal-Regional-Genial Münstertal, Sulzburg, Staufen, Ballrechten-Dottingen 04.06.24

24 617 Lokal-Regional-Genial Hartheim, Heitersheim, Eschbach, Bad Krozingen 04.06.24

24 636 Lokal-Regional-Genial Umkirch, Gottenheim, Bötzingen, Eichstetten, March 04.06.24

24 676 Lokal-Regional-Genial Badenweiler, Auggen, Schliengen, Neuenburg, Müllheim 04.06.24

26 618 Bei uns sind Sie richtig! Eichstetten, Gottenheim, Waltershofen, Sasbach, Vogtsburg, Ihringen, Bötzingen, Merdingen, Bahlingen 18.06.24

26 621 Bei uns sind Sie richtig! Kirchzarten, Oberried, Kappel, Stegen, Buchenbach, Ebnet 18.06.24

28 667 Die Adresse vor Ort! Freiamt, Malterdingen, Kenzingen, Riegel 02.07.24

28 671 Die Adresse vor Ort! Wyhl, Weisweil, Rheinhausen, Herbolzheim 02.07.24

28 673 Die Adresse vor Ort! Reute, Vörstetten, Hochdorf, March 02.07.24

29 646 Bauen & Wohnen Bad Krozingen, Staufen, Ehrenkirchen, Bollschweil 09.07.24
*Anzeigenschluss bis 12 Uhr

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Telefon: 07771 9317-11  |  Telefax: 07771 9317-40 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de

Öffnungszeiten
Montag - Donnerstag  08:00 - 17:00 Uhr
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr

PRIMO-VERLAGSBÜRO RAPPENECKER  
Im Quellengrund 5   |   79238 Ehrenkirchen
Telefon: 07633 9333650   |   E-Mail: primo@verlagsbuero-rappenecker.de



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes  
Gebiet Austräger (m/w/d):

Merdingen - Bezirk 898 
Vertretung KW 22, 29, 31, 32 und 33/2024

Breige, Emletweg, Enggasse, Farbgasse, Hinterhofen, Kirchgasse, 
Paul-Mathis-Str., Rittgasse, Stockbrunnengasse, Wolfshöhle

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.

Mitarbeiter (m/w/d) auf Minijob-Basis gesucht
Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter (m/w/d) auf Minijob-Basis für unsere 
Produktion. Fixe Arbeitstage u. -zeiten: Montag und Mittwoch von 7-12 Uhr. 

Heliotron Deutschland GmbH, Etzmattenstr. 40, 79112 FR-Tiengen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an 
p.schneeberger@heliotron.com oder Tel: 0160 7036600


